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Anfrage 
 
 
Vorlage Nr.: 16-0049/1 
freigegeben am: 03.05.2006 
 
Abteilung: Schulabteilung 
Verfasser/in: Frau Blume 
Aktenzeichen: L-2/1 
 
 
Umsetzung Schulentwicklungsplan - Beantwortung der Anfrage des Bündnis 
90 / Die Grünen vom 28.4.2006 
 
 
Beratungsfolge:  
Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 
Kreistag 08.05.2006 Ö Kenntnisnahme 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
 
 
Erläuterung: 
 

1. Wann erfolgt die Vorlage der Einrichtung überlappender Schulbezirke in 
Bezug auf die kleinen Grundschulen? 

 
Die Beratung im Kreistag ist für die Sitzung am 10. Juli 2006 vorgesehen.  
 

2. Wurde vom hessischen Kultusministerium mittlerweile klargestellt, wann die 
kleinen Grundschulen ihre Schulleitungen abgeben sollen und von welcher 
Grundschule die Schulleitungsfunktion übernommen werden soll? Wir bitten 
um Information zu allen kleinen Grundschulen. 

 
Nach Auskunft des Staatlichen Schulamtes gibt es derzeit keine Überlegungen, 
Schulleitungen abzuziehen.  
 

3. Wenn die überlappenden Grundschulbezirke zu dem Erfolg führen, dass mehr 
Schüler die kleinen Grundschulen besuchen, ist dann der Erhalt der 
eigenständigen Schulleitung möglich? 

 
Überlappende Grundschulbezirke setzen jeweils eigene Schulstandorte mit jeweils 
eigenen Schulbezirken voraus, die sich lediglich in Teilbereichen überlappen. Sofern 
dadurch an kleinen Grundschulen die vom Hessischen Kultusministerium 
vorgegebene Mindestgröße von 85 Schülern sichergestellt werden kann, ist der 
Erhalt der eigenständigen Schulleitung gesichert. 
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4. Wann und wie erfolgt die Bedarfserhebung für die Profiloberstufe an der 
Heinrich-Böll-Schule in Fürth? 

 
Nach Absprache mit dem Vorsitzenden des Kreiselternbeirates kann die Umfrage 
frühestens nach den Sommerferien 2006 erfolgen. Bis dahin wird der Fragebogen 
ausformuliert und mit dem Staatlichen Schulamt abgestimmt.  
 

5. Wann und wie erfolgt die Bedarfserhebung für ein Gymnasium in Lorsch? 
 
Der Schulentwicklungsplan sieht vor, dass während seiner Geltungsdauer geklärt 
wird, ob das Kultusministerium einem Gymnasium in Lorsch zustimmen kann. 
Seitens der Verwaltung ist geplant, konkrete Überlegungen zur Durchführung der 
Bedarfserhebung gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt nach Verabschiedung 
der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (10.07.2006) vorzunehmen. 
 
 
 
 


